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Der Strafvollzug befindet sich nicht erst seit
den jüngsten Tagen der zunehmenden Über-
belegung und vielfach unzulänglichen Haft-

bedingungen vor allem in den neuen Bundesländern in
der Krise. Die Krise als gesamtgesellschaftliches,
strukturelles Phänomen (hohe Arbeitslosigkeit, Verar-
mung beachtlicher bislang ökonomisch weniger bela-
steter Bevölkerungskreise etc.) hinterläßt nicht nur in
den Extrembereichen sog. Randgruppen ihre Spuren,
sie manifestiert sich allerdings hier besonders sichtbar
und betrifft die Straffälligenhilfe insgesamt. In den
neuen Bundesländern wird dies an den Aufbau-
schwierigkeiten einer freien und staatlichen Straffälli-
genhilfe deutlich. Von daher erscheinen die Bemühun-
gen einiger wackerer Kämpfer für die Straffälligenhil-
fe manchmal wie das den Berg Hinaufrollen des
Steins durch Sysiphos. Und dennoch: ebenso wie Sy-
siphos in Camus’ Werk »als ein glücklicher Mensch«
beschrieben wird, erscheinen die Protagonisten eines
humanen und liberalen Strafvollzugs sowie einer ver-
besserten Straffälligenhilfe gerade in den neuen Bun-
desländern im Lichte ihres besonderen Engagements
und einer im Westen teilweise verlorengegangenen
Begeisterung als hoffnungsfrohe »glückliche Men-
schen«, auch wenn der Gegenwind gekürzter Etats
und Zuschüsse für die freie und staatliche Straffälli-
genhilfe kräftig ins Gesicht bläst. Ein Beispiel stellt
die Arbeit des 1992 gegründeten Landesverbands
»Straffälligenhilfe Mecklenburg-Vorpommern« dar,
der in einem sicherlich keineswegs finanziell gut aus-
gestatteten oder von einer besonders progressiven
Strafvollzugspolitik geprägten Bundesland Aufbauar-
beit initiiert und begleitet. 

Die nachfolgenden Beiträge basieren auf Vorträgen,
die anläßlich der Jahrestagung des Landesverbands im
Oktober 1995 in Greifswald unter dem Thema »Ent-
lassungsvorbereitung, Vollzugslockerungen und
Strafrestaussetzung« referiert wurden. Zunächst be-
leuchtet Prof. Dr. Wolfgang Frisch, Universität Frei-
burg, die dogmatischen Probleme der Strafrestausset-
zung im Verhältnis zu den Vollzugslockerungen nach
dem Strafvollzugsgesetz und kommt zu der bemer-
kenswerten Feststellung, daß die Anforderungen an die

Restrisiken bez. Rückfall bzw. Mißbrauch bei den
Vollzugslockerungen nach traditioneller Auslegung
höher sind als bei der Strafrestaussetzung nach § 57
StGB. Es scheint also gelegentlich einfacher zu sein,
das letzte Drittel einer Freiheitsstrafe zur Bewährung
ausgesetzt zu erhalten als einen Ausgang oder Haftur-
laub von wenigen Stunden oder Tagen zu erhalten.
Dieses Problem erscheint in Mecklenburg-Vorpom-
mern – jedenfalls im (ohnehin krisengeschüttelten)
Erwachsenenvollzug – angesichts einer sehr restrikti-
ven Lockerungspraxis besonders akzentuiert. Während
Frisch die vertretbaren Risiken aus strafrechtsdogmati-
scher Sicht aufzeigt, beschreibt Dipl. Soz. Gerhard
Spieß, Universität Konstanz, die empirische Seite der
Prognosestellung mit dem Ergebnis, daß die traditio-
nelle Prognosestellung anhand von auf die Vergangen-
heit bezogenen »Schlechtpunkten« von völlig falschen
Ansatzpunkten ausgeht. »Es geht nicht um die Extra-
polation einer schlechten Vergangenheit, sondern um
Alternativen für eine bessere künftige Entwicklung«.
Lediglich bedingte Prognosen, die auf die von der
Straffälligenhilfe gestaltbaren Entlassungs- und Entlas-
senenbedingungen Bezug nehmen, erscheinen sinnvoll.
Die Entwicklung der Bewährungshilfe seit 1963 ist ein
gutes Beispiel für den Erfolg einer Strafrechtsreform,
die auf den Ausbau sozialintegrativer Hilfeangebote
setzt. Hier wird der Kreis durch den Beitrag von Prof.
Dr. Heinz Müller-Dietz, Universität Saarbrücken, ge-
schlossen, der die schwierigen Bedingungen der Arbeit
der staatlichen und freien Straffälligenhilfe angesichts
der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen darstellt. Der Ausblick ist trotz der erschwerten
Arbeitsbedingungen, die teilweise auch als Chance in-
novativer Strategien nutzbar zu sein scheinen, keines-
wegs pessimistisch: »wenn es gelingt, die Hilfeange-
bote stärker zu strukturieren, auf die realen
Bedürfnisse und Interessen der Klientel zuzuschnei-
den, die Kommunikation und Kooperation der ver-
schiedenen Dienste zu intensivieren und auf Dauer zu
stellen sowie das Laienelement nachhaltiger zu veran-
kern, dürften sich auch der Straffälligenhilfe weitere
Zukunftsperspektiven eröffnen«. 

Frieder Dünkel

NEUE KRIMINALPOLITIK – 1/1996 23

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1996-1-22 - Generiert durch IP 216.73.216.208, am 22.06.2026, 00:47:56. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-1996-1-22

